
Schiedsklausel 
 
 
 
 
Für das gemeinschaftliche Testament: 
 
„Wir ordnen an, dass alle Streitigkeiten, die durch unsere Erbfälle 
hervorgerufen werden, unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte der 
Deutschen Schiedsgerichtsbarkeit für Erbstreitigkeiten e.V. (www.dse-
erbrecht.de) unterworfen sind.“ 
 
 
 
Für das Einzeltestament: 
 
„Ich ordne an, dass alle Streitigkeiten, die durch meinen Erbfall 
hervorgerufen werden, unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte der 
Deutschen Schiedsgerichtsbarkeit für Erbstreitigkeiten e.V. (www.dse-
erbrecht.de) unterworfen sind.“ 

 


